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Aufforderung zur Anmeldung der Hunde.In Gemäßheit des Gesetzes vom8. Sept. 1852 und der Ministerialverfügungvom7. Juni 1853 werden sämmtliche Besitzerund Inhaber von Hunden aufgefordert, ihre Hunde auf den 1. Juli d. I . in der Zeit vom 1. bis 15. Juli d. I . Behufs der Be¬steuerung bei der Ausnahmecommission anzuzeigen.
Zur Nachachtung wird Folgendes bemerkt:
1) Den seitherigen Hundebesitzern werden bis zum 1. Juli d. I . Anzeigezettel von den betreffenden Accisern zugestellt werden,welche von den Hundebesitzern auszufiillen, und innerhalb oben erwähnter Frist den Acciseämtern wieder zu übergeben sind. (Hierüberjedoch zu vergleichen Ziff. 4.)
2) Es sind alle am 1. Juli d. I . über3 Monate alte Hunde anzuzeigen, also auch die Hunde der im Bezirk wohnenden Aus¬länder, und zwar selbst in dem Fall, wenn solche anderwärts bereits mit einer Steuer belegt wären. Bei dieser Anzeige hat der Besitzerseine Ansprüche auf Lokation in die niedere Abgabenklasse(für Gewerb- und Sicherheitshunde) geltend zn machen.3) Anzeige- und steuerpflichtig ist nach Art. 4 des Gesetzes vom8. Sept. 1852 der Inhaber des Hundes. Da jedoch, wennein Hund erweislichermaßen einem andern als dem faktischen Inhaber gehört, die Abgabe dem wirklichen Besitzer nach dessen Verhältnissenanzusetzen ist, so haben in einem solchen Falle Beide die vorgeschricbeneAnzeige zu machen.4) Die Verbindlichkeit der Hundebesitzer zur Anzeige ihrer Hunde ist unbedingt und kann deren Unterlassung durch das Verge¬ben, von der öffentlichen Aufforderung keine Kenntniß erlangt oder keinen Anzeigezettel(Punkt5) erhalten zu haben, niemals entschuldigt werden.5) Das Unterlassen der Anzeige eines zu versteuernden Hundes innerhalb der »erstatteten 15tägigen Frist wird mit dem 4sachenBetrag der Abgabe bestraft, und es machen sich dieser Strafe alle diejenigen Hundebesitzer schuldig, welche erstmals eine Anzeige zu machenhaben, solche aber bis längstens 15. Juli unterlassen, ebenso alle diejenigen in den Anfnahmeprotokollen des Vorjahrs eingetragenen Hunde-bcsttzer, welche innerhalb dieser Frist, obwohl-sie am 1. Juli im Besitze eines Hundes waren, den ihnen zugesandten Anzeigezettcl nicht ab-gebcn, noch sonstige Anzeige gemacht haben.
6) Der Besitzstand am 1. Juli entscheidet für die Entrichtung der ganzen Jahresabgabe; dieselbe beträgt nunmehr in Folge Ge¬setzes vom 23. März 1868, Reg.-Blatt Seite 145

für 1 Sicherheitshund2 fl. 6 kr., für 1 Luxushund4 fl. 12 kr.,für jeden weitern Hund je das Doppelte und ist die Abgabe in einer Summe zu bezahlen.
7) Wer nach dem1. Juli in den Besitz eines Hundrs kommt, hat innerhalb 14 Tagen bei dem Acciseamt hievon Anzeige zumachen. Das Gleiche gilt, sobald ein Hund, welcher wegen noch nicht erreichten abgabepflichtigen Alters am 1. Juli unangezeigt gebliebenist, in dieses Alter eintritt.
Die Ortsvorsteher haben diese Bekanntmachung noch besonders auf ortsübliche Weise am 1. Juli d. I . in ihren Gemeinden zuveröffentlichen.
Calw, 11. Juni 1868. K. Oberamt Calw. K. Kameralamt

Thym.  Hirsau , Reuthin, Altenstaig.
Calw.

Tampfkesselanlage.
Die Leimfabrikanten Bozenhardt

und Schnaufer  dahier haben um die Er-
laubniß zur Aufstellung eines Dainpskessels
in ihrem Fabrikgebäude in der Badgasse nach¬gesucht.

Alle Diejenigen, welche sich bei der beab¬
sichtigten Anlage gefährdet glauben möchten,
werden hiemit aufgefordert, ihre Einwendungen
innerhalb der Frist von 15 Tagen  bei
dem Ortsvorsteher schriftlich einzureichen oder
mündlich zu Protokoll zu geben.

Während dieser Frist, welche für alle Ein¬
wendungen, die nicht privatrechtlicher Natur
sind, eine ausschließende ist, ist eine Fertigung
der Beschreibung und Zeichnungen bei dem
Stadtschultheißenamt zur Einsicht für die Be¬
theiligten aufgelegt.

Deu 12. Juni 1868.
K. Oberamt.

Act. Walz,  St .-V. '

in

im

IM

IM

Revier Schönbronn.
l z -- B e r k a u f.

Am Dienstag,
den 16. d. Mts.,

Eichen-, Bau- und
Wagnerholz von der
unteren Calwerhalde:

26 Stück, >5 - 30'
lang, mit 332 C.';

der Forstwiese:
4 Loose mit 87 Nadelholzstangen, 40

bis 50' lang und 4 —7" stark;
schmalen Buhler:
39'/ - Klafter Nadelholzscheiter und Prü¬

gel, 5'/« Klafter tannene Rinde, 1939
gebundene Nadelholzwellen und 35 Wel¬
len Abfallreis.

Am Mittwoch,  den 17. d. Mts .,
Espach:
12 Klafter Nadelholzscheiter und Prügel,

190 gebundene ditto Wellen;
großen Buhler:

40'/«Klftr.Nadelholzscheiter und Prügel, 5'/«

Klafter tannene Rinde, 938 Nadelholz¬
wellen, sowie 20 Wellen Abfallreis.

Zusammenkunft je Morgens 8 Uhr am
Buhlerstich.

Wildberg, den 10. Juni 1868.
K. Forstamt.

Ass. H aag,  St .-V.

Revier Nagold.
> Eichenholz-Verkauf.

Am Montag,
den 15. d. Mts .,

aus dem Eichenschäl¬
schlag im Staatswald
Bettenberg:

576 C.' eichen Säg¬
holz II. Classe,

3325 C.' ditto Bau- und Wagnerholz,
81 eichene Stangen, bis 30' lang und
65 ditto, 30—40' lang, 4—7" stark,
>/« Klafter eichene Scheiter, und 6'/«
ditto Prügel.

Sämmtliches Holz liegt am Weg.
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Zusammenkunft 8 Uhr unten am Schlag
bei der neuen Nagoldbrücke.

Wildberg , den 10 . Juni 1868.
K. Forstamt.

Ass. Haag,  St .-V.

Revier Hirschau.
Verkauf von Reisslreu

am Montag,  den 15 . Juni,
aus dem Staatswald Schlcichdorn

etwa 12 Haufen.
Zusammenkunft Morgens 8 Uhr im

Schlag.
Hirschau , 12 . Juni 1868.

K . Revieramt.
R c u ß.

Revier Naislach.
Schafwaive-Verpachtnng.

Am Samstag,
den 20 . d. Akts .,

werden ca . 25 Mor¬
gen Kulturfläche mit
üppigem Graswuchs
zur Benützung als

Schafwaide , auf die Dauer von 3 Jahren an
den Meistbietenden verpachtet.

Zusammenkunft Morgens 10 Uhr in der
Waldschützenwohnung zu Agenbach , von wo
aus die Waidfläche vorgezeigt wird.

Naislach , den 11 . Juni 1868.
K . Revieramt.

Metzger.
Calw.

Nachstehende Gesetze , betreffend die
Wahlen der Städte und Oberamts

bezirke für den Landtag
werden hiemit zur Kenntniß der hiesigen Ein¬
wohner gebracht.

Am 11 . Juni 1868.
Stadtschultheißenamt.

Schuldt.
I . Das Verfass »nasaesktz vom

28 . März 1888 .
betreffend einige Abänderungen des IX . Ea-

'pitels der Verfalsungsurbnnde,
bestimmt unter Anderem Folgendes:

in Art . 2.
H. 137 der jVerfassungsurkunde wird , da¬

hin abgeändert:
„Die Abgeordneten der Städte nnd
Oberamtsbezirke werden durch diejenigen
württembergischen Staatsbürger direct
gewählt , welche in dem Wahlbezirk ihren
Wohnsitz oder ihren nicht bloß vorüber¬
gehenden Aufenthalt haben und nicht
nach § . 142 ausdrücklich ausgeschlossen
sind . "

Art . 4.
H. 142 der Verfassungs -Urkunde wird da¬

hin abgeändert:
„Von der Ausübung des aktiven Wahl¬
rechts jeder Art sind ausgeschlossen:

1) Personen , welche unter Vormundschaft
stehen oder das 25 . Lebensjahr noch
nicht zurückgelegt haben;

2 ) Personen , gegen welche ein Gantver-
sahren gerichtlich eröffnet ist , während
der Dauer desselben;

3 ) Personen , gegen welche wegen eines Ver¬
brechens , das den Verlust der bürger¬
lichen Ehren - und Dienstrechte zur Folge
hat , Untersuchung verhängt ist , oder
denen durch rechtskräftige Verurteilung
der Vollgenuß der staatsbürgerlichen
Rechte entzogen ist, sofern sie in diese
Rechte nicht wieder eingesetzt worden sind;

4 ) Personen , welche — den Fall eines vor¬
übergehenden Unglücks ausgenommen —
eine Armenunterstützung aus öffentlichen
Mitteln beziehen, oder im letzten der
Wahl vorangegangenen Finanzjahr be¬
zogen und diese zur Zeit der Wahl nicht
wieder erstattet haben . "

Art . 5.
Die Wahlen erfolgen durch geheime Stimm-

gebung.
Art . 6.

Z . 143 der Verfassungs - Urkunde wird
dahin abgeändert:

„Eine gültige Wahl kommt am ersten
Wahltermine nur durch die Abstimmung

- von mehr als der Hälfte der Wahlbe¬
rechtigten zu Stande . Im Falle des
Nichterscheinens der erforderlichen Zahl
sind mittelst öffentlicher Bekanntmachung
Ergänzungswahltermine solange anzube¬
raumen , bis jene Zahl erreicht ist . Zu
diesen Ergänzungswahlterminen sind die
nicht erschienenen Wahlberechtigten speciell

zu laden . "
Art . 7.

Die Wahlen geschehen nach absoluter Stim¬
menmehrheit.

rc . rc. rc.
II . DaS Gesetz vom 26 . März

1868 ,
betreffend die Wahlen der Städte und Ober¬

amtsbezirke für den Landtag,
bestimmt unter Anderem Folgendes:

in Art . 1.
Für die Entwerfung und Fortführung der

Wählerlisten ist in jeder Gemeinde eine Com¬
mission zu bilden.

Art . 4.
Zur Aufnahme in die Wählerlisten eignen

sich alle württembergischen Staatsbürger , welche !
in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder ihren
nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben
und nicht nach Art . 4 des Verfassungs -Gesetzes
(s oben) vom Wahlrechte ausgeschlossen sind. ,

Wahlberechtigte , welche in der Gemeinde!
ihres Wohnsitzes oder ihres nicht bloß vorüber¬
gehenden Aufenthalts directe Staatssteuer,
Wohn - oder Bürgersteuer entrichten , sind von
Amtswegen in die Wählerlisten aufzunehmen . ,
Dagegen ist die Ausnahme der übrigen Wahl¬
berechtigten durch ihre Anmeldung zur Auf¬
nahme und erforderlichen Falles durch den
Nachweis ihrer Wahlberechtigung ( Abs . 1)
bedingt.

Im Falle der Beanstandung kann der
Wahlberechtigte die Entscheidung der Oberamts-
Wahlcommission verlangen , welche endgiltig
entscheidet.

Art . 7.
Vor der erstmaligen Anlegung der Wäh¬

lerliste und ebenso vor jeder Wahl unmittelbar
nach dem Erscheinen des Wahlausschreibens

ist ein öffentlicher Aufruf zur Anmeldung der
Wahlberechtigten zu erlassen.

Den Wahlberechtigten steht das Recht zu,
auch in der Zwischenzeit ihre Anmeldungen der
Commission zu übergeben . Die Berücksichti¬
gung einer Anmeldung bei der Wahl setzt
voraus , daß sie spätestens in der für etwaige
Beschwerden gegen die Wahlliste vorgesehenen
Frist (Art . 8 ) je nach Umständen mit den
erforderlichen Belegen ( Art . 4 , 2 . Abs .) der
Commission übergeben worden ist.

Art . 8.
Binnen 10 Tagen nach dem Erscheinen

des Wahlausschreibens müssen die Wahllisten
gefertigt sein . Sie sind sodann während eines
unmittelbar anschließenden Zeitraums von 6
Tagen auf dein Rathhause zu allgemeiner
Einsichtnahme aufzulezen ; auch ist , daß dieses
geschehen, öffentlich bekannt zu machen . In¬
nerhalb dieses Zeitraums ist jeder Einwohner
der Gemeinde befugt , gegen die aufgelegten
Listen wegen Uebergehung von Personen , welche

!in derselben aufzunehmen gewesen wären , so
j wie gegen Aufnahnie unberechtigter Personen
j bei der Commission für Abfassung der Liste
schriftlich oder mündlich Vorstellung zu er¬
heben.

Die Commission hat längstens binnen 3
Tagen von Erhebung der Vorstellung an Be¬
schluß darüber zu fassen , nnd wenn sich der
Betreffende bei letzterem nicht beruhigen zu
können erklärt , die endgiltige Entscheidung der
Oberamts -Wahlcommission einzuholen.

Nach Ablauf der vorgesehenen Frist von
6 Tagen kann mit Wirksamkeit für die nächste
Wahl eine Aendernng der Wählerliste nicht
mehr angenommen werden.

Art . 14.
Die Wahlen erfolgen durch unmittelbare

und geheime Stimmabgabe der Wahlberechtigten.
Die Stimmgebung erfolgt in der Art , daß

jeder Wähler in eigener Person im Wahl¬
lokal den Stimmzettel in ein gestempeltes
Couvert verschließt und letzteres dem Wahl¬
vorsteher übergibt , welcher dasselbe in die
Wahlurne legt und den abstimmenden Wäh¬
ler in der betreffenden Wählerliste bemerken
läßt.

Den Wahlberechtigten wird in dem Wahl¬
lokale Gelegenheit gegeben , ihre Stimnizettel
zu schreiben . Auch ist in dem letzteren die
erforderliche Zahl leicht verschließbarer gestem¬
pelter Couverts bereit zu halten.

Der Eintritt in das Gebäude , in welchem
sich das Wahllokal befindet , ist außer den
Mitgliedern der Wahl -Commission und den in
Art . 12 genannten Orts -Vorstehern während
der Dauer der Wahlhandlung nur den ab¬
stimmenden Wahlberechtigten gestattet und es
haben sich dieselben je nach abgegebenem Wahl¬
zettel aus dem Hause sofort wieder zu ent¬
fernen.

rc. rc. rc.

Calw.

Aufforderung zur Anmeldung der
Wahlberechtigten für die bevor¬

stehende Abgeordnetenwahl.
Nachdem durch die Königliche Verordnung

vom 5 . d. M . die Anordnung einer neuen
Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kammer
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der Stände -Versammlung verfügt worden ist,
und die Wählerliste nun richtig gestellt wer¬
den muß , werden die Wahlberechtigten ge¬
mäß des Art . 4 und 7 des Gesetzes
vom 26 . März 1868 , Reg .-Blatt S . 179
zur Anmeldung aufgefordert , wobei bemerkt
wird , daß Wahlberechtigte , welche in
der Gemeinde ihres Wohnsitzes oder
ihres nicht bloß vorübergehenden
Aufenthalts directe Staatssteuer,
Wohn - oder Bnrgersteuer entrichten,
von Amtswegen in die Wählerlisten
aufzunehmen sind , dagegen ist die
Aufnahme der übrigen Wahlberech¬
tigten durch ihre Anmeldung zur
Aufnahme und erforderlichen Falles
durch den Nachweis ihrer Wahlberech¬
tigung bedingt.  Zur Aufnahme eignen
sich alle würtiembergischen Staatsbürger , welche
in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder ihren
nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben,
und nicht nach Art . 4 des Verfassungs -Ge¬
setzes vom 26 . März 1868 ( s. obige Be¬
kanntmachung ) vom Wahlrechte ausgeschlossen
sind . Hinsichtlich des Alters wird besonders
darauf aufmerksam gemacht , daß der Wahl¬
berechtigte das 25 . Lebensjahr nicht bloß
angetieten , sondern zurückgelegt  haben muß.

Am 11 . Juni 1868.
Stadtschnltheißenamt.

Schuldt.
Calw-

Wählerliste für die Abgeordneten --
Wahl betreffend.

Jli Gemäßheit der Gesetze vom 26 . März'
1868 und der Verfügung des K. Ministe¬
rium des Innern vom 5 . Juni 1868 wird
hiemit zur Kenntniß der hiesigen Einwohner
gebracht , daß

am Mittwoch,  den 8 . Juli d. I .,
eine neue Wahl der Abgeordneten für
die zweite Kammer der Ständeversamm¬
lung

vorzunehmen ist.
Die Wählerliste ist nach Vorschrift des

Gesetzes vom 26 . März 1868 , Reg .-Blatt
S . 178 und 179 , Art . 1 und 4 , angelegt
worden . Gemäß des Art . 8 dieses Gesetzes
ist die Wählerliste während eines
Zeitraums von sechs Tagen auf dem
Rathhause zu allgemeiner Einsicht¬
nahme aufgelegt.

Innerhalb dieses Zeitraums ist jeder Ein¬
wohner der Gemeinde befugt , gegen die auf¬
gelegte Liste wegen Uebergehung von Personen,
welche in dieselbe aufzunehmen gewesen wären,
sowie gegen Aufnahme unberechtigter Personen
bei der Commission für Abfassung der Liste
schriftlich oder mündlich Vorstellung zu er¬
heben.

Die Commission hat längstens binnen 3
Tagen von Erhebung der Vorstellung an Be¬
schluß darüber zu fassen, und wenn sich der
Betreffende bei letzterem nicht beruhigen zu
können erklärt , die endgiltige Entscheidung der
Oberamts -Wahlcommission einzuholen.

Nach Ablauf der Frist von 6 Tagen kann
mit Wirksamkeit für die nächste Wahl eine
Aenderung der Wahlliste nicht mehr vorgenom-
men werden . Bei der Wahl ist Jeder

z unbedingt zurückzuweisen , welcher in
der Wählerliste nicht enthalten ist , mag
letzteres auch im offenbarsten Versehen
seinen Grund  haben.

Am 11 . Juni 1868.
Orts -Wahlcommission.

In deren Namen:
Vorstand Schuldt.

Altburg.

Jagd -Verpachtung und
Pflasterer - Akkord.

Die Jagd auf der Mar¬
kung der hiesigen Gesammt-
gemeinde , deren Pacht am
1 . Juli 1868 ablaust,
wird am nächsten

Mittwoch,  den 17 . d. M .,
Mittags 1 Uhr,

auf dem hiesigen Rathhaus im öffentlichen
Aufstreich auf weitere 3 Jahre in Pacht ge¬
geben, wozu Pachtliebhaber hiemit freundlichst
eingeladen werden.

Zu gleicher Zeit wird die Herstellung von
ca . 20 Ruthen Pflaster und einer Strecke

Kandel
auf dem Rathsaus vergeben , wozu Pflästerer
eingeladen sind.

Altburg , 10 . Juni 1868.
Im Auftrag des Gemeinderaths:

Schultheiß Roller.

Privat - Ii » zeigen.

Feuerwehr.
Heute — Samstag  —

Abend 7 Uhr findet eine
Musterung und nach derselben
eine allgemeine Uebung statt.

Um 6 ' /e Uhr wird das Sig¬
nal zur Sammlung gegeben,

und die Mannschaft wird ersucht , so rasch
und zahlreich in voller Ausrüstung
auszurücken , daß Schlag 7 Uhr angetreten
werden kann.

Bei den so selten vorkommenden Hebun¬
gen wird erwartet , daß Keiner ohne/
triftigen Grund  und Entschuldigung
fehlt . Die Buttenmannschast rückt , soweit
ihr augenblicklich die Helme fehlen , in der
Mütze aus . Das Commando:

Georgii.

Neuen Wein,
den Schoppen zu 4 kr ., schenkt auS

Bäcker Gackenheimer.

Ein Weinfaß
von 15 Jmi ist zu verkaufen bei

Carl Feldweg,  Flaschner.

Neuen Wein,
den Schoppen zu 4 kr. , schenkt aus

;Fr . Gackenheimer
Schiff.

El» Knecht
zu 2 Pferden könnte sogleich eintreten bei

Schiffwirth Hitler.

Morgenden Sonntag,  sowie die ganze
Woche über backt Lan .mndrezeln

D . Frohnme her
beim Rößle

Morgenden Sonntag  Mittag

^Reunion
^ der hies Stadtmusik im Thudium-
^ schen Garten . ^

Anfang  3 Uhr.
Emröe 6 kr . A

Calw.

Empfehlung.
Dem geehrten Publikum zur

Nachricht , daß ich mich in allen
Sorten neuer Fellen eingerichtet
habe ; deßgleicheu empfehle ich
mich zum Au .hauen von alten
Feilen unter möglichst billiger
Berechnung.

Geehrten Aufträgen sieht ent-
^ gegenI Wilhelm Kienzle,
K Feilenhauer.

» « K : KG«
Calw.

MaMcsuch.
In ein kiesiges Ha »S wird ein ordent¬

liches Mädchen vom Lande als Magd ge¬
sucht ; zu erfragen bet cer Exped . d . Bl.

Verkauf.
1 Sopha , 2 Pfeilerkom-

rrvde , t Tisacben , 2
geschliffene Belilad,n.
1 eichene Bettlade , 6
gepolsterte Sessel,  1

runder tannener T ' scb, 2runreTisck >-
blärter , 1 Strohsack , Poit ait - und
Spiegelrahmeu

find zu verkaufen ; wo ? sagt die Expedi¬
tion d . Bl.

Für die Ueberschwemmten in
Mühringen

find weiter eingegangen , von:
F . E . 24 kr .. C P L . 30 kr. . NN.

2 fl., M . 1 fl . F . L . F . 1 fl. 45 kr., im
Ganzen 8 fl . 54 kr , wofür ich dankend be¬
scheinige . Dieselben habe ich Herrn W.
Wiedemann  in Stuttgart zur Weiterbe¬
förderung übergeben.

C . W . Heiler.

Kleie.
Auf feinst ungarische Waftenkleie , welche

in ca . 8 Tagen eintrifft , nehme ich Vor-
ausbestellung zu billigsten Preisen an.

. ^ Friedr . Gackenheimer
t - Sch,ff.

«SBGGOGGGGGGKGKGAAGG
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Fournier-Euchfehllmg.
Durch direkten Bezug und bedeutenden Einkauf der schönsten Nußbaum -Fournierebin ich in den Stand gesetzt, allen Anforderungen zu entsprechen , und empfehle hiemit meinreichhaltiges Lager , unter Zusicherung der billigst gestellten Preise.

IKallvr , Schreiner.

Concordia.

Aufruf zur Wahrung des Wahlrechts.
Nach dem neuen Wahlgesetze sind bei der bevorstehende » Abgeordnetenwahl alle dieje¬nigen Wurttemberger wahlberechtigt , welche das 25 . Lebensjahr zurückgelegt haben,

»nd nicht du . ch besondere Gründe (Untersuchung , Gant , Vormundschaft , Armenunterstützung)davon ausgeschlossen sind. Das Zahlen einer Steuer ist kein Erforderniß mehr.
Um nun nicht nur unfern Mitgliedern , sondern überhaupt allen denjenigen jungen Männernder arbeitenden Klasse , welche zum erstenmal in das Wahlrecht cintreten , Gelegenheit zugeben, sich dasselbe rechtzeitig zu sichern, laden wir dieselben zu einer Zusammenkunft ausnächsten Sonntag  Nachmittag 2 Uhr zu Thudium  ein , um eine gemeinschaftlicheEingabe an die Wahl -Commission wegen Aufnahme in die Wählerliste zu unterzeichnen.

Der Vorstand des Arbeiterbildungsvereins:
Köhler.

Calw.

Banmaterialicn - Verkauf.
Von dem abzukragenden TrockenhauS

des Fabrikanten Gust . Wagner  d . Aelt.
werden am

Mittwoch,  den 17 . d. M .,
Mittags 1 Uhr,

nachstehende S bbructsmaterialien verkauft:
ca 2700 Srüä Dachziegel,
ca . 28 Stück Fi stz-egel,
ca . 1 U 0 Fuß Balken , Sparren und

Giebelholz,
Zahnlatren und GesimSbretter,
ca . 125 Stück Dachlatten,
2 Sli -gen sammt Geländer,
6 Stück Fenster nebst den Läden,
ein Hofzaun sammt steinernen und eiche¬

nen Säulen
Bemerkt wird , daß sämmtliche Materia¬

lien noch wie neu sind , da daS Gebäude
erst vor 3 Jahren neu ausgeführt wurde.

Aus Auftrag:
Werkmstr . Nüßle.

Neuen Wein,
den Schoppen zu 4 kr. , schenkt aus

Bäcker Gwinner.

Mittwoch und Donnerstag,  den
17 . und 18 . Juni , ist

weißer und schwarzer Kalk
zu haben auf der Ziegelei von

E . Horlacher.

Güter Verkauf.
Unterzeichneter setzt folgende Güterstücke

idem Verkauf aus:
IZelg Hau , oben : 3V - Morgen mit Din-
I kel und Haber,
^ Hau , mitten : 1 Morgen mit Dinkel,

Hau , Steinbruchweg : 3 Viertel mit
Dinkel;

Zeig Heumade am neuen Weg:
2 Morgen mit Haber und Klee , neben

Georg Essig und Moros
1 Morgen Galgenwasen , Brach,neben

Vögele und Müller Breitling.
Chr . Bozenhardt,

Rothgerber.

Im Hause bei Gärtner Reißer  ist
ein großer Mehltrog und eine

Aufsatzkommode
zu haben.

zu

Samstag,  den 13.
Juni,

Versammlung.
Abstimmung.

Einzug der Beiträge.
Die Mitglieder werden

zahlreichem Erscheinen eingeladen.
Der Vorstand.

Morgenden Sonntag  schenkt

Lagerbier
aus Bäcker Heller.

Etwa 150 Fuß Zaun
sind zu kaufen ; von wem ? sagt die Expe¬dition d . Bl.

Freiburger 1s -Francs ( 7 fl.) - Loose,.
Ziehung 15 . Juni,

sind zu haben bei
Emil Georgii.

Calw.

Fahrniß -Versteigerung.
Wegen Wegzugs von hier

wird

Montag,  den 15 . Juni,
von Mittags 1 ühr an,

im Sailer Schlotterbeck-
schen Hause in der Vorstadt gegen sogleich
baare Bezahlung im Aufstreich verkauft:

1 zweischläfriges Bett , allerlei Küchenge¬
schirr , Schreinwerk , und zwar 1 klei¬
ner Tisch , 1 einfacher Kleiderkasten»
1 Pseilerkommode , 1 Bettlade , 1 Kü-
chenkästle . 1 Sopha und allerlei Haus¬
rath , namentlich eine sehr schöne Wand-
Uhr.

Dienstag und Mittwoch,  ist

Kalk und rothe Waare
zu haben.

Friedrich Keller.
Fünf geordnete

Gchlafgänger
werden angenommen ; wo ? ist bei der Ex-

ped . d. Bl . zu erfragen.5 ^ -
(Eingesendet .)

Für die bevorstehende

Abgeordnetenwahl
diene zur vorläufigen Orientiruug hauptsächlich der Wähler auf dem Laude
die kurze Nachricht , daß der Candidat der Bolkspartei  Herr
Kaufmann 1K Georgii in Calw ist , der sich auch bereit erklärt
hat , die Wahl auzunehmen . Eine ausführliche Darstellung der Vor¬
gänge , aus welcher für Jedermann klar werden wird , wer die Schuld
d .iran trägt , daß wir zwei Candidaten im Bezirke haben , wiro in
nächster Zeit folgen.

Zur Abgeordnctenwahl.
Dem Vernehmen nach sind die Herren Julius Stäliu  und

Emil Georgii , der eine vom Bürgerverein , der andere vom Volksverein
zu Candidaten für die bevorstehende Abgeordnetenwahl vorgeschlagen.

Beide sind sehr ehrenwerthe Männer , und es wird gewiß Nie¬
mand entfallen , ihnen nur im Geringsten zu nahe treten zu wollen.

Gleichwohl scheint weder auf der einen noch auf der anderen
Seile die rechte Begeisterung vorhanden zu sein, weil , wie man im

Publikum sagt , der Eine zu jugendlich , unerfahren , dabei vornehm über den.
Parteien stehend, der Andere etwas zu viel Turner , etwas zu viel
Heißsporn sei ; dennoch sollen sich die Wähler des Bezirks in einen
Kampf stürzen , der Jahre lang Feindschaft im Gefolge haben kann,
der die Ausgleichung der allzu schroffen Parteigegensätze fast zur Un-
möglichkeit machen müßte , kurz der sich zu einein Kampf auf Leben undTod gestalten würde.

Sollte es kein Mittel geben, um diesem Kampf vorzubeugen und
so viel als möglich den Frieden in der Bürgerschaft zu erhallen?

Viele sind der Meinung , diese Möglichkeit sei gegeben, wenn
Herr Gustav Friedrich Wagner,  ein Mann von gemäßigten de¬
mokratischen Grundsätzen (und mit einem Tropfen demokratischen
Oels sollen auch die Volksvertreter gesalbt sein!) sich entschließen würde,
eine Wahl anzunehmen . Kann er das nicht , können die Parteien
sich nicht vereinigen , dann soll man wenigstens nicht sagen können,
daß keine warnende Stimmme sich erhoben habe.

Sollten sich vielleicht die früheren Herren Abgeordneten Schuldt
und Dörtenbach  nicht berufen fühlen , in diesem Sinne eine
Bürgerversammlnng zu veranlassen ?_ Mehrere Wähler.

Redigirt gedruckt und verlegt von A. OelscklLger . ' ^(Mit einer Beilage vom Landeskomite der Volkspartell ) ^
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